
Prignitzer
Energie- und Wasser-
versorgungsunternehmen 
GmbH

In die Netto-Endpreise fließen ein:

Cent/kWh

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen:

1) Bruttopreise sind Komplettpreise inklusive Steuern, Abgaben, Umlagen und Netznutzungsentgelte. 

2)

3)

4) Umgerechnet aus Festpreis in ct/kWh.

Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz

Preisblatt Ersatzversorgung Strom
gültig ab 01.01.2022

Für Nicht-Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch größer 
10.000 kWh/ Jahr in der Niederspannung im Netzgebiet der                                                  

PVU Energienetze GmbH

      Ersatzversorgung
Arbeitspreis 
in Cent /kWh

41,09

48,90

2,050

1,320
3,723

Endpreis netto

Endpreis brutto 1)

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbestandteilen 
gemäß § 2 Abs. 3 Satz 5 StromGVV

Stromsteuer

Konzessionsabgabe 2) 

Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen
(Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge netto):

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
Umlage nach § 19 Absatz 2 Stromnetzentgeltverordnung

Umlage nach § 17f Absatz 5 Energiewirtschaftsgesetz
Umlagen nach § 18 Verordnung zu abschaltbaren Lasten

Als Entgelte an den Netzbetreiber fließen ein:

0,378
0,437
0,419
0,003

7,850
0,019
0,349

Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis  Netz 4)

Abrechnung Netz  3) 4)

Messstellenbetrieb Netz  3) 4) 0,000

Der Grundpreis beinhaltet das Netzentgelt eines Eintarifszählers (mechanischer Drehstromzähler). Grundpreise für 
andere Zählertypen werden gemäß den Netzentgelten für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung des 
Netzbetreibers abgerechnet.
Die Abrechnung des Grundpreises erfolgt tagesscharf.

32,351

Messung Netz  3) 4)

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis in € pro Jahr

am Arbeitspreis in Cent/kWh

Hinweis: Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.

Die Konzessionsabgabe ist entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung Bestandteil des Arbeitspreises und 
wird an die Stadt Perleberg abgeführt. 

0,000

16,548


